
erhebliches praktisches Bedürfnis an der wissenschaft
lichen Erarbeitung von Wegen und Methoden für die 
rationellere Nutzung dieser Quelle.
Ungeachtet dieser Einschränkung enthält dieser Ab
schnitt aber eine Vielzahl wertvoller Hinweise nicht 
nur für Staatsanwälte, sondern vor allem auch für die 
Leiter der Betriebe, staatlichen Organe und Einrich
tungen, die Vorstände der Genossenschaften und die 
Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen.
Im 3. Abschnitt schließlich zeigt Müller gangbare 
Wege zu einer höheren Effektivität der staatsanwalt- 
schaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht und der Leitungs
tätigkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane bei der 
Verhütung von Straftaten. Ausgehend von dem in 
Art. 90 der Verfassung formulierten gesamtgesell
schaftlichen Auftrag zur Verhütung und Bekämpfung 
der Kriminalität legt er die spezifische Eigenverantwor
tung der Leitungsorgane bzw. Einzelleiter bei seiner 
Realisierung dar. Dabei weist er auf den primär ideolo
gischen Gehalt dieser Aufgaben hin und begründet die 
Notwendigkeit, nicht nur das Vorliegen von Gesetzes
verletzungen selbst zu konstatieren, sondern auch deren 
objektive und subjektive Ursachen zu ergründen.
Die gesellschaftliche Wirksamkeit der Gesetzlichkeits
aufsicht erfordert nicht nur eine hohe Qualität der 
— durch instruktive Beispiele erläuterten — Auf
sichtsmaßnahmen des Staatsanwalts, sondern verlangt 
auch rationelle Formen und Methoden seines Zusam
menwirkens mit den Leitungsorganen des Staates und 
der Wirtschaft. Der Verfasser stellt den Mechanismus 
dieses Zusammenwirkens in den Grundzügen dar, wo
bei er konsequent von der Eigenverantwortung der da
bei beteiligten Organe und Organisationen ausgeht. 
Das Studium dieses Teils der Arbeit macht das Be
dürfnis deutlich, insbesondere die Prinzipien, Wege 
und Methoden für das koordinierte Zusammenwirken 
der Staatsanwaltschaft mit den staatlichen und ge
sellschaftlichen Kontrollorganen noch umfassender 
herauszuarbeiten und für die Erfordernisse der Praxis 
wissenschaftlich aufzubereiten.
Nicht alle Standpunkte des Verfassers zur Effektivierung 
der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht können unge
teilte Zustimmung finden. Insbesondere gilt dies für 
seine Vorstellungen über die Ausweitung des Klage
rechts des Staatsanwalts in Zivil- und Familien
sachen (S. 101). Aber auch die auf S. 107 aufgestellte 
These zur Entwicklung der komplexen Kriminalitäts
vorbeugung in den örtlich geleiteten Betrieben aller 
Eigentumsformen bedarf weiterer Klärung und Präzi
sierung, besonders im Hinblick auf die notwendige 
Konzentration der Kräfte der Staatsanwaltschaft auf 
die in der Realität gegebenen örtlichen und betrieb
lichen Schwerpunkte des Kampfes gegen die Kriminali
tät. In allem aber stellt die Schrift einen interessanten 
und nützlichen Beitrag für die weitere Vervollkomm
nung der auf die volle Gewährleistung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit, Ordnung und Disziplin gerichte
ten Leitungstätigkeit und staatsanwaltschaftlichen 
Gesetzlichkeitsaufsicht dar. Sie ist den Mitarbeitern 
in den Rechtspflegeorganen, aber vor allem den Lei
tern der Staats- und Wirtschaftsorgane auf jeden Fall 
zum Studium zu empfehlen.

Dr. Hans K a i s e r ,  Staatsanwalt
beim Generalstaatsanwalt der DDR

Hinweis
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